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Der Anschluss erfolgt hinter dem Zihler.

Die Werke lehnen jede Haftpflicht fiir Vorkommnisse, die in dem Anschluss von Klingel- und
Tiir6ffneranlagen an ihre Netze begriindet sind, ab.

Fiir jeden, gemiss diesen Bedingungen anzuschliessenden Transformer ist eine feste Gebiihr
von jidhrlich Fr. 5.— zu entrichten. Missbrduchliche Verwendung der Transformer hat Erhéhung
der Gebiihr auf Fr. 20. zur Folge.

Grossere Transformer werden nur nach speziellen Vereinbarungen zugelassen und nur dann,
wenn die ganze Unterspannungsanlage nach den Vorschriften fir Beleuchtungsinstallationen der
betreffenden Primirspannung ausgefiihrt ist.

Im iibrigen gelten die Bestimmungen des allgemeinen Reglements der E. K. Z. fiir Stromabgabe.“

Das Elektrizititswerk der Stadt Ziirich verlangt fiir die kleinen Klingeltransformatoren
eine jihrliche Pauschale von Fr, 6.—.

Diese Ansitze scheinen uns missig; bei dem von Dr. Wirz vorgeschlagenen Ansatz
von Fr. 4.— diirften die Elektritziitswerke mit Riicksicht auf die Nachteile der grossen
Phasenverschiebung i. allg. kaum geniigend entschiadigt sein, wihrend der Abonnent
gegeniiber den wirklichen Unterhaltungskosten von Batterien wahrscheinlich noch mit .einem
hoheren als den vorgenannten Preisen vorteilhaft arbeiten wiirde.

Diese Zeilen modgen dazu dienen, die Mitglieder des S. E. V. zur Diskussion iiber die
Frage anzuregen, um Material fiir eine einheitliche Regelung zu gewinnen. Das General-
sekretariat des S. E.V. ist gerne bereit, Aeusserungen iiber den Gegenstand zur Ver-
wertung enitgegenzunehmen.

Zur Tarifierung von Kraftstrom fiir Betrieb von Lichtdynamos.

(Ein Nachtrag.)
Von Ingenieur Alfred Hess, Prokurist der E. K. Z.

In der letzten Nummer dieser Zeitschrift habe ich auf zwei Losungen hingewiesen,
welche dem Stromlieferanten eine angemessene Tarifierung ermoéglichen, wenn er eine
Offerte iiber Lieferung elektrischer Energie .zur Ergdnzung einer Wasserkraft mit Licht-
dynamobetrieb zu stellen hat. Die eine Losung besteht im Umschluss der Lichtinstal-
lation von der (dabei frei werdenden) Dynamo hinweg direkt an das stromliefernde Werk,
die andere Losung in der Aufstellung eines Doppeltarifs.

Eine dritte Losung ist mdglich, wenn der Abnehmer eine Lichtstrombatterie besitzt
oder anschaffen will, in der Kapazitiat allein fiir sich ausreichend fiir die jeweilige Speisung
der Lampen ohne Unterstiitzung durch die Dynamo, die dann lediglich noch Ladedienst
zu versehen hat. In diesem, zwar weniger hiufigen Fall wird der Abnehmer keinen Nach-
teil erblicken darin, dass der Stromlieferant den Einbau eines Sperrzeitschalters in den
Stromkreis der Lichtdynamo, zwecks Ausserbetriebhaltung derselben wihrend den Licht-
stunden, ausbedingt. Die Lieferung des Kraftstroms auch fiir die Ladung der Lichtbatterie
kann dabei auf Grund des Kraftstrom-Einfachtarifs zugestanden werden.

Im Zusammenhang mit dem Gegenstand dieser Darlegungen sei zum Schlusse noch
darauf hingewiesen, dass bei Lieferung von Erginzungskraft der Elektromotor nicht selten
die Rolle lediglich eines Turbinenregulators zu iibernehmen hat und dabei zeitweise als
Generator arbeitend iiberschiissige Wasserkraft des Kraftstromabonnenten als elektrische
Energie ins Verteilungsnetz des Stromlieferanten zuriickgibt. Dann wird der betreffende
Kraftstromzahler, sofern er nicht mit Riicklaufhemmung versehen ist, riickwirts registrieren,
also bewirken, dass der Stromlieferant, ohne es beabsichtigt zu haben und zu wissen,
Energie zeitweise kauft statt ausschliesslich verkauft. Die Verwendung eines Zihlers mit
Riicklaufhemmung wird ihn vor einer solchen ungewollten Wirkung seines Stromlieferungs-
vertrages schiitzen. ' '

s(0m



	Zur Tarifierung von Kraftstrom für Betrieb von Lichtdynamos

